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I. Änderungsinformation in Bezug auf folgende Ausschreibung: 

Lieferung von einem Rüstwagen (RW) nach DIN 14555-3:2016-12 in zwei Losen 

 

Verfahren: 
Vergabenummer:  SSPE-2025-0060 
Vergabeordnung:  VgV/GWB 
Verfahrensart:   Offenes Verfahren 
Art des Auftrags:  Lieferleistung 
CPV-Codes:   34144210-3 
Ausführungsort:  67346 Speyer  
Ausführungszeitraum:  Es ist ein verbindlicher Liefertermin (Kalenderwoche und Jahr) zu nennen.  
Die Auslieferung soll schnellstmöglich nach Auftragserteilung erfolgen. 
 
Kurzbeschreibung der Leistung: 
Gegenstand ist die Lieferung eines Rüstwagens (RW) nach DIN 14555-3:2016-12 für die Stabsstelle 070 
Brand- und Katastrophenschutz der kreisfreien Stadt Speyer. Das Fahrzeug dient der technischen 
Hilfeleistung, der Menschenrettung und der Abwendung von Gefahren für die Umwelt. Die 
Ausschreibung besteht aus zwei Losen (Los 1 – Fahrgestell; Los 2 – Aufbau).  
Für eine schnelle Verfügbarkeit können auch sofort verfügbare Neu- bzw. Vorführfahrzeuge 
angeboten werden, sofern sie alle Forderungen des Leistungsverzeichnisses erfüllen. Näheres ist den 
Vergabeunterlagen zu entnehmen.  
 
Vergabeplattform: 
Bekanntmachung unter 
https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-
NetTender-19995892e79-6c2f890557efca91&Category=InvitationToTender 
 
Beschaffungsinformation: 
Frist für den Eingang der Angebote:  Montag, 10.11.2025, 10:00 Uhr (NEU) 
Bindefrist:     09.01.2026 (NEU) 
Zuschlagskriterien: Service (max. 20 Wertungspunkte, Gewichtung: 8,89 %) 
Umsetzung (max. 75 Wertungspunkte, Gewichtung: 33,33 %) 
Preis (max. 130 Wertungspunkte, Gewichtung: 57,78 %) 

https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-19995892e79-6c2f890557efca91&Category=InvitationToTender
https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-19995892e79-6c2f890557efca91&Category=InvitationToTender
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Abgabeform der Angebote:   elektronische Einreichung 
Adresse für die Einreichung:   www.auftragsboerse.de  
 
Die Unterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei 
zur Verfügung.  
 

Öffentlicher Auftraggeber:   
Stadtverwaltung Speyer (Zentrale Vergabestelle); Maximilianstraße 100; 67346 Speyer; 
Telefon: +49 6232-142628; E-Mail: vergabe@stadt-speyer.de; Fax: +49 6232-142458 

 
FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

II. Öffentliche Zustellung-Verfügung zur Zwangsstillegung eines Kraftfahrzeuges 
 
Die Firma Ubit Solution UG, letzter Sitz in 67346 Speyer, Benzstraße 3, wird hiermit aufgefordert 
entsprechend der Verfügung vom 30.09.2025 zu handeln und der Untersagung des Pkw SP-P 13 Folge 
zu leisten. Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben 
und gilt hiermit als öffentlich zugestellt. 
 

Das Schreiben vom 30.09.2025 kann vom Adressaten oder seinem/seiner Bevollmächtigten bei der 
Stadtverwaltung Speyer, Führerscheinstelle, Industriestraße 23, Zimmer 3 + 4, 67346 Speyer, 
eingesehen werden. 

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 

III. Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 6Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 des Landesgesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) 

 

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes Rehbach-
Speyerbach vom 16.12.2024 stellt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als zuständige 
Errichtungsbehörde gem. § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Landesgesetztes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVBl S 476), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) die 10. Änderung der Verbandsordnung des 
Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach fest:  
 

Artikel I 
Die Aufstellung über die Verteilung der Umlage (Kostenverteiler gem. § 11 Abs. 1 der Verbandsordnung) 
wird entsprechend der Anlage 1 zu dieser Verordnung geändert. 
 

Artikel II 
Die Änderung der Verbandsordnung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 

 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Az.: 1103-001#2025/0001-0382 Ref_21 
54290 Trier, den 30.09.2025 
Im Auftrag gez. Klaus Benz i.V. 

ADD Trier 

_______________________________________________ 
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Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich wöchentlich freitags und ist im 
Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt 

 
IV. Öffentliche Zustellung   

Bescheid für Herrn Björn Hoffmann, Rheingasse 1, 56341 Kamp-Bornhofen / Firmenadresse bis 
zum 09.12.2024 in der Lindenstraße 1a, 67346 Speyer 

 
Herr Björn Hoffmann, letzte Geschäftsanschrift Lindenstraße 1a, 67346 Speyer, wird hiermit aufge-
fordert, entsprechend dem Bescheid vom 18.09.2025 AZ: 00/9888-808977/500-001 zu handeln. Der 
Bescheid gilt hiermit als öffentlich zugestellt. Mit dieser öffentlichen Zustellung werden Fristen aus-
gelöst, die für den Adressaten rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 
 
Der Adressat kann den Bescheid vom 18.09.2025, der der Forderung zu Grunde liegt, bei der Stadt-
verwaltung Speyer – Finanzen – Steuerverwaltung – Maximilianstr.90 – Zimmer 202, nach Termin-
absprache einsehen. 

  
FB 1-130 

_______________________________________________ 
 
Behördenrufnummer 115 

Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen Behördenrufnummer 115? 
Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie Ansprechpartner/-
innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterlagen, eventuellen Gebühren etc. von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, 
durchgängig von 8:00 bis 18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
 

Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
FB 1-110 

_______________________________________________ 

Stadtverwaltung Speyer, 17.10.2025 
 
 

Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


